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boden (Gartenerde) und lehmigem Feldboden. Diefe Verfüllung fell wo möglich über—

wintern, bevor die Pflanzung vorgenommen wird, damit das Gemenge inniger werde

und das Setzen und Reifsen des lofen Füllbodens die VVurzelbildung der Bäumchen
nicht Höre. In fehr fchlechtem, befonders fandigem oder nafskaltem Boden genügt

das Heritellen einzelner Pflanzgruben nicht; es find Vorkehrungen zu treffen, um

den Baumwurzeln eine genügende Menge Nährf’coffe zu fichern und eine ausreichende

Entwäfferung des Nährbodens herbeizuführen. Für erfleren Zweck kann man die
Pflanzgruben in gröfserer Länge und Breite, etwa 3 m im Geviert aufwerfen; beffer

aber if’c es, nicht einzelne Gruben', fondern einen zufammenhängenden Graben von

etwa 2,0 bis 2,5 m Breite und 1,5 bis 2,0 m Tiefe anzulegen und in den Füllboden

deffelben, nachdem er fich hinreichend gefetzt hat, die Baumreihe zu pflanzen.

Zur Entwäfferung dient ein mit lofem Geltein vérpackter, hinreichend grofser Schlitz

in der Sohle des Pflanzgrabens, an deffen Tiefpunkten für Vorfluth (durch Ver-
bindung mit einem Strafsenfiel oder auf andere Art) geforgt werden mufs. Einzelne

Pflanzgruben werden in undurchläffigern Strafsenkörper zweckmäßig fo entwäffert,

dafs man deren Sohle und Wandungen beim Einbringen des Nährbodens mit Bruch—
Hein lofe auskleidet und dadurch eine wafferführende Ifolirung bildet, welche mit

irgend einer Vorfluth zu verbinden ift. Das Pflanzen gefchieht am heiten im

Herbite.

Der gefährlichfte, leider auch verbreitetfie Gegner der Strafsenbäume iPc_ das

Leuchtgas, da die Verlufte an Gas in den Prädtifchen Rohrnetzen, befonders in
Folge undichter Muffenverbindungen. 10 bis 20 Procent der Erzeugung zu betragen

pflegen, das Leuchtgas aber, wenn es die feinen

Wurzelfafern angreift, tödtlich wirkt, Die Sicher—

heitsmafsregeln, welche mitunter gegen den An—

griff durch Leuchtgas angewendet werden, be-

ftehen in der Umfchliefsung der Gasleitungen

durch einen Afphaltmantel, in der Unterbringung

der Gasrohre in den Entwäfferungs-Canälen

(Paris) oder in der Herftellung einer fonl’cigen

undurchdringlichen Wand aus Beton, Mauer-

werk u. dergl. zwifchen der Gasleitung und den

Baumwurzeln (Fig. 735). Das zuerf’c und das

zuletzt genannte Hilfsmittel find im Erfolge Ptets

zweifelhaft, da das Leuchtgas auch durch ge-

ringe Haarriffe im Rohrmantel oder im Mauer—

werk feinen Weg findet und dann doch das

ganze Erdreich leicht durchfetzt. Als Ergänzung

if’c defshalb eine lockere Ueberfchüttung des

Rohres mit trockenem Kies (Fig. 735) und die

durchläffige Anlage eines geeigneten Streifens
der Strafsenoberfläche (vergl. Art. 459, S. 321)

zu empfehlen, damit nicht die lockere Umgebung

des Baumfiammes die Gasftrömung befonders
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